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Neuorganisation des SGB II 
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Beschluss: 
 

1. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales 

der Länder danken der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für ihre Arbeit und nehmen ihren 

Bericht zur Kenntnis. 

 

2. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales 

der Länder stellen fest, dass die in der Sitzung am 9. Mai 2008 formulierten grundle-

genden Anforderungen unter Beibehaltung der Zweiteilung der Aufgabenträgerschaft 

mit einer am bisherigen Modell der ARGE orientierten Lösung der Mischverwaltung 

erfüllt werden können. Eine für alle Beteiligten konsensfähige gemeinsame Lösung, 

die die berechtigten Anforderungen der Aufgabenträger aufnimmt, ist nur im Rahmen 

einer am bisherigen ARGE-Modell orientierten Lösung möglich, die mit einer zufrie-

denstellenden, der Verantwortung von Bund und Ländern Rechnung tragenden Auf-

sichtstruktur (Rechts- und Fachaufsicht) verbunden ist. In Ergänzung zu der Verfas-

sungsänderung sind gesetzliche Anpassungen im SGB II auszuarbeiten. Dazu gehö-

ren wesentlich: einen einheitlichen Personalkörper in den Nachfolgeorganisationen 

der ARGEn zu ermöglichen, eine verbindliche Kooperation zwischen der Bundes-

agentur für Arbeit, den Ländern und den Kommunen bei der Erarbeitung der arbeits-

marktpolitischen Programme und der konzeptionellen Ausgestaltung der regionalen 

Arbeitsmarktpolitik zu gewährleisten.  
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3. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales 

der Länder fordern den Bund auf, gemeinsam mit den Ländern eine Lösung zu erar-

beiten, die eine verfassungsrechtliche Regelung der gemeinsamen Aufgabenwahr-

nehmung von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen umfasst. Da der kommuna-

len Option die Grundlage dadurch entzogen würde, ist auch eine Regelung vorzuse-

hen, die den Fortbestand des bisherigen Optionsmodells gewährleistet.  

 

 

 

 

Protokollerklärung des Vorsitzlandes Hamburg: 
 

 Die Länder sind sich einig, dass die Änderung im Grundgesetz zur Absicherung der 

Mischverwaltung auf einen engen, auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende bezo-

genen Ausnahmetatbestand beschränkt sein muss. 

 


